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SAT-Schüssel nur
mit Genehmigung

das zuständrge Bauamt
der Installation einer
sichtbären SAT-Antenne
zustimmen müsste, ist
zuerst des Einverstaindnis
aller Eigentümer eitrzu-
holen - am besten schrift-
lich." ohne zustimmung
keine Schüssel.

Fad8ere<hte ln5t.lhtlon
Ist diese Hilde eiffnal
überwünde4 gilt fin den
BeEeiber der Adage, die
Inställatiol dei Anterme
faduerecht durchfijlrcn
zu lassen, ob an der trbssade
oder auf dem Flachdach.
nir Folgeschädetr jeglicher
AIt (2. B. Sdrädeü an der
Flachdadfolie oder an der
Fassade) ist der Beteiber
in \,olem Umfar\g haftbar.
Auf dem Flachdach störcn
große Ernpfangsschüsseln
meist nicht so sehr wie am
BalkoL elerdings sind aüf
dem Flachdach besond€re

,txi'ät'#"
amt müssen der
SAT-Schüssel,
zusflmmen. '::,
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aaHolsg- In einer Wohn-
er age gibt es meist meh-
rere Eigmtümer. Däs heißt
aüch, dass mehlere darüber
entscheiderL was an dem
c,ebäude a.Dgebracht bz'rr.
verändertwerden alarf.

Was flir einen Eigen-
tümer selbel manchmäI
Schwierigkeiten bedeu-
tet, ist für einen Mieter
meist mit noch gößeren
Problemen v€rbunden.

"Ein 
Beispiel ftir mögliche

Probleme ist die Anschaf-
tung einer SAT-S.hüsse1",
berichtet Harry Preisl,
C,€schäftsführer der CuIa
Hausverwaltung OG,
Dolnbfun.

In viele[ Häusern be-
steht zwar ein Kabelan'
schluss zum Empfäng der
Femsehprogramme. Dies
bedeutet aber laufende
und zusätzliche Kosten.
Viele Eigentümer' oder
Mieter installieren daher
gerne auf ihrem Balkon
odei aüf dem Flachdach
der wohnarilage eine SAT-
Schüssel. Harry Preisl:
,,Abgesehen davon, dass

Mäßnalmen notwendig.
Deshalb ist hier der Einsatz
einer Facbfirna mest uner-
Usslich.

,,Falls der standtuß der
Schüssel nicht auslei
chend beschwert wurde,
besteht die cefehr, dass
Teile der Anlage beim
nächsten Sturm vom Dach
fliegen - eine potenzielle
cefafu für Personen eben-
so wie für parkende Pkw",
weiß Herry Preisl ulld rät
daher jedemBeueiber den
Abschluss eider entspre-
chenden versicherung an.

Jeder Bewohner hat ein
Recht auf Femsehemp-
fang. Er könnte dies€s
Recht über däs Außer-
streitgericht einklagen,
we r die Eigetrtümer
dcht zustinmen. In sol-
chen Fällen ist Rechts-
zuspruch einer eigenen
Empfangsanlage aller-
dings nur wafuscheir ich,
werm das cebäude über
keinerlei oder ungenü-
gende Möglichkeiten des
Femsehempfangs verf ügt
(Kabel, SAI etc.).

I ln,,hmoulienahuell'
leb€n dle VN ifl Zusammm-
aüeit mit der Baulnnun€ der
WirtschattskammerTipps f ür

denlmmoblllenbemich
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